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der Frauenförderrichtlinien  

 
vom 18.12.2003 

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr.8 der Neuordnung nd der zentralen Gremien der TFH 
(NLGTFH) vom 22.7.2002 (A.M che Senat die Frauenförder-
richtlinien der TFH vom 2
 

1. In § 17 (Anreizsysteme) wird A
„(2) Hochschulweit wird ein Betrag in Höhe von mindestens 1 % der Sachmittel für 
Lehre und Forschung pro Haushaltsjahr für die sächliche Ausstattung im Rahmen der 

 

eauftragten entschieden. Die 
Mittel bleiben der Frauenförderung erhalten.“ 

2. . 
 
 
 

 
 

Änderung 

der Technischen Fachhochschule Berlin 

 
 

der Leitung u
. 23/2002) ändert der Akademis

3.6.1994 (A.M. 9/1995) wie folgt:*) 

bs.2 neu gefasst: 

Frauenförderung zur Verfügung gestellt. Mittel, über die bis zum 31.10. des Jahres
haushaltsmäßig nicht verfügt wurde, werden für gemeinsame Frauenprojekte ver-
wendet. Anträge dazu werden im Plenum der Frauenb

 
Vorstehende Änderung ist in den Amtlichen Mitteilungen der TFH zu veröffentlichen

*) Best
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